
Erläuterungen 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
Sitzung: öffentlich Vorlage: 0238/2020 
 
Regionalrat 
 

Beratungsfolge: 

24.11.2020 Kreistag 

 

Finanzielle Auswirkungen: nein 

 

Leitbildrelevanz: nein 

 

Inklusionsrelevanz: nein 

 
 
Die stimmberechtigten Mitglieder des gem. § 6 Landesplanungsgesetz NRW (LPlG) im Regie-
rungsbezirk Köln zu bildenden Regionalrates werden zu zwei Drittel durch die Vertretungen 
der kreisfreien Städte und Kreise gewählt und zu einem Drittel aus Reservelisten berufen. 
 
Gem. § 7 Abs. 2 LPlG sind vom Kreis Heinsberg für die kreisangehörigen Kommunen insgesamt 
2 Mitglieder zu wählen. Maßgeblich für die Sitzverteilung sind die Gemeindewahlergebnisse. 
Bei der Wahl sind alle anerkannten Verfahren der Verhältniswahl zulässig. Da die Bezirksregie-
rung für ihren Zuständigkeitsbereich die Berechnung der Gesamtsitzzahl gemäß des Verfah-
rens Hare-Niemeyer vorgenommen hat, schlägt die Verwaltung vor, dieses Verfahren auch 
anzuwenden. 
 
Zu beachten ist, dass von den vom Kreistag zu wählenden Mitgliedern des Regionalrates ein 
Mitglied der Gruppe der Gemeinden bis zu 25.000 Einwohnern und das andere Mitglied der 
Gruppe der Gemeinden über 25.000 Einwohnern angehören soll. 
 
Die Vorschrift des § 26 Abs. 5 Satz 3 KrO, wonach bei der Entsendung von mehreren Vertre-
tern des Kreises in ein externes Gremium der Landrat oder ein von ihm vorgeschlagener Be-
diensteter dazu zählen muss, findet keine Anwendung. 
 
Stimmberechtigte Mitglieder des Regionalrates müssen ihren (Haupt-)Wohnsitz in dem Kreis 
haben, von dessen Kreistag sie gewählt werden. Die Vorschriften für die Wählbarkeit des 
Kommunalwahlgesetzes gelten entsprechend. Eine Zugehörigkeit zum Kreistag ist nicht erfor-
derlich. 
 
Stellvertreter werden nicht gewählt. 
 
Folgende Vorschläge liegen vor: 
 

Fraktion Mitglied 

CDU Jansen, Franz-Michael 

SPD Spinrath, Norbert 

 
Gemäß § 8 Abs. 3 LPlG nimmt je ein/e Vertreter/in des Kreises mit beratender Stimme an den 
Sitzungen des Regionalrates teil. Nach § 8 der Verordnung zur Durchführung des Landespla-
nungsgesetzes wird die Beratungsfunktion durch den Hauptverwaltungsbeamten oder eine 
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von ihm beauftragte Person wahrgenommen. Landrat Pusch wird auch zukünftig als beraten-
des Mitglied an den Sitzungen teilnehmen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Den Besetzungsvorschlägen wird zugestimmt.   
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